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S A T Z U N G  
 
 

Erster Teil:  
Allgemeines 

 
 

§ 1 
Firma , Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Paderborn. 
 
(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Oktober eines Jahres 

und endet am 30. September des Folgejahres.  
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung einer Gruppe in- und aus-

ländischer Beteiligungsgesellschaften, die auf dem Gebiet der Forschung, 
Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Installation und Vermietung von Produk-
ten und Lösungen für die elektronische Informationsverarbeitung und -
übermittlung und der sonstigen Systemtechnik in innovativen Technolo-
gien, sowie der Beratung, Schulung und dem Service für dieses Geschäft 
tätig sind. 

 
(2) Die Gesellschaft kann auf den vorbezeichneten Gebieten auch selbst tätig 

werden oder sich auf die Verwaltung ihrer Beteiligung beschränken.  
 
(3) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben und Handlungen vorneh-

men, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar 
zu dienen. In diesem Rahmen darf die Gesellschaft andere Unternehmen 
gründen, übernehmen und sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft darf 
im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Fir-
ma errichten. 
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§ 3 
Bekanntmachungen und Informationen 

 
(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bun-

desanzeiger. 
 
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an die Inhaber von im 

Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes zugelassenen Wertpapieren der 
Gesellschaft unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch im Wege 
der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

 
 

Zweiter Teil: 
Grundkapital und Aktien 

 
 

§ 4 
Grundkapital  

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 33.084.988,00 und ist einge-

teilt in 33.084.988 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Das 
Grundkapital wurde in Höhe von € 14.061.120 als Sacheinlage durch 
Formwechsel gem. §§ 190 ff. UmwG der bisherigen Wincor Nixdorf Holding 
GmbH in die Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft erbracht. 

 
(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abwei-

chend von § 60 AktG festgesetzt werden.  
 
(3) Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 
 
(4) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausge-

schlossen.  
 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Januar 2014 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lau-
tender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt € 3.308.498 (in Worten: Euro drei Millionen dreihundertachttau-
send vierhundertachtundneunzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 
2009). 
 
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch 
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ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugs-
recht der Aktionäre auszunehmen. 

 
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch 
nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind 
seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit 19. Januar 2009, erfolgende 
Gewährungen von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesell-
schaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG sowie die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. Diese 
Ermächtigung gilt zudem nur mit der Maßgabe, dass auf die seit Erteilung 
dieser Ermächtigung, also seit 19. Januar 2009, auf der Grundlage dieser 
oder anderer Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts nach oder in entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt nicht mehr als 
 20 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
entfallen dürfen. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-
ren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzu-
legen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital I 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapi-
tal I 2009 anzupassen. 
 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
18. Januar 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, 
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage 
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 13.233.996 (in Worten: Eu-
ro dreizehn Millionen zweihundertdreiunddreißigtausend neunhundert-
sechsundneunzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II 2009). 
 
Bei Aktienausgabe gegen Sacheinlage zum Zwecke des (auch mittelbaren) 
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
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Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Diese Ermächtigung gilt je-
doch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des im Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Auf diese Be-
grenzung auf 20 % des Grundkapitals ist eine seit Erteilung dieser Ermäch-
tigung, also seit 19. Januar 2009, erfolgende Ausgabe von Aktien aus ge-
nehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 
AktG und eine seit Erteilung dieser Ermächtigung erfolgende Gewährung 
von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter Be-
zugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie die 
Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 
 
Im Übrigen ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand 
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 
 
Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-
gabe festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital II 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapi-
tal II 2009 anzupassen. 
 

(7) Das Grundkapital ist um bis zu € 1.654.249 (in Worten: Euro eine Million 
sechshundertvierundfünfzigtausend zweihundertneunundvierzig), eingeteilt 
in bis zu 1.654.249 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital I 2010). Diese bedingte Kapitalerhöhung dient aus-
schließlich der Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft und an Mitglieder der Geschäftsleitungsorgane nachge-
ordneter in- und ausländischer verbundener Unternehmen sowie an weite-
re Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer nachgeordne-
ten verbundenen Unternehmen nach näherer Maßgabe des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25. Januar 2010. Sie wird 
nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen von ihrem Recht 
zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesell-
schaft die Gegenleistung nicht in bar oder mit eigenen Aktien erbringt. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. Erfolgt die Ausgabe vor der or-
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dentlichen Hauptversammlung, so nehmen die neuen Aktien auch am Ge-
winn des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres teil. 

 
(8) Das Grundkapital ist um weitere bis zu € 10.000.000,00 (in Worten: Euro 

zehn Millionen) eingeteilt in bis zu 10.000.000 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitaler-
höhung zur Schaffung des Bedingten Kapitals II wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur 
Wandlung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelge-
nussscheinen oder Options- oder Wandelanleihen, die von der Gesell-
schaft oder einem von der Gesellschaft abhängigem Konzernunternehmen 
im Sinne des § 17 AktG aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 28. Januar 2008  bis zum 27. Januar 2013 ausge-
geben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten 
Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung oder Optionsausübung 
verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfül-
len. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vor-
stehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmen-
den Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- 
oder Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungs-
pflichten entstehen, am Gewinn teil. Erfolgt die Ausgabe vor der ordentli-
chen Hauptversammlung, so nehmen die neuen Aktien auch am Gewinn 
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres teil. Der Vorstand ist ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchfüh-
rung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
 

Dritter Teil: 
Vorstand 

 
 

§ 5 
Zusammensetzung des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Anzahl der 

Vorstandsmitglieder bestimmt im Übrigen der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat 
kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. 

 
(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Sprecher, sofern nicht der Auf-

sichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennt.  
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(3) Der Vorstand bestimmt seine Geschäftsordnung durch einstimmigen Be-
schluss, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vor-
stand erlässt. Der Aufsichtsrat legt fest, welche Geschäfte nur mit seiner 
Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

 
 

§ 6 
Vertretungsmacht 

 
(1) Die Gesellschaft wird vertreten 
 

− durch zwei Vorstandsmitglieder oder  
 

− durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur ge-

setzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte 
Prokuristen von dem Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. 
BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt. 

 
 

Vierter Teil 
Der Aufsichtsrat 

 
 

§ 7 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, und zwar aus sechs Mitglie-

dern, die von der Hauptversammlung gewählt werden und sechs Mitglie-
dern, die von den Arbeitnehmern nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976 
gewählt werden. Dem Aufsichtsrat dürfen nicht mehr als zwei ehemalige 
Mitglieder des Vorstands angehören.  

 
(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl einen kürzeren Zeitraum 

beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder und gegebenenfalls die Er-
satzmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung be-
stellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 
der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird 
nicht mitgerechnet.  

 
(3) Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiede-

nen Aufsichtsratsmitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausge-
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schiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die Hauptversammlung die 
Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. 

 
(4) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmit-

glied bestellt werden, das in den Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Auf-
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein 
Nachfolger bestellt ist. Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten 
Aufsichtsratsmitglieds der Anteilseigner erlischt, sobald ein Nachfolger für 
das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit Ab-
lauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.  

  
(5) Jedes Mitglied oder Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch 

eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu rich-
tende schriftliche Erklärung mit  Wirkung zum Ende des auf die Erklärung 
folgenden Kalendermonats auch ohne wichtigen Grund niederlegen.  

 
(6) Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds endet in jedem Fall mit Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung, die auf die Vollendung des 70. Lebens-
jahres folgt.  

 
 

§ 8 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter 

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG 

1976 aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in 
§ 7 Abs. 2 dieser Satzung bestimmte Amtszeit. Die Wahl erfolgt im An-
schluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung 
zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner bestellt worden 
sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung. Schei-
det der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus 
seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl für die restliche 
Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 
(2) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden na-

mens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Ver-
hinderung, durch dessen Stellvertreter abgegeben.  

 
 



- 8 - 
 

 

§ 9 
Geschäftsordnung und Ausschüsse 

 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vor-

schriften und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung.  
 
(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters 

bildet der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 MitbestG 1976 
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuß, dem der Vorsitzende, sein Stell-
vertreter sowie je ein von den Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den 
Mitgliedern der Anteilseigner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewähltes Mitglied angehören. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte wei-
tere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Befugnisse festsetzen. 
Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefugnisse übertragen wer-
den. Für Ihr Verfahren gelten die §§ 10 und 11 entsprechend. Dies gilt 
auch für das Zweitstimmrecht gemäß § 11 Abs. 4, das dem jeweiligen Aus-
schussvorsitzenden zusteht, nicht aber seinem Stellvertreter.  

 
(3) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. 
Sie können zu ihren Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen 
hinzuziehen.  

 
 

§ 10 
Einberufung 

 
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle 

seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter, mit einer Frist von vier-
zehn Tagen einberufen. Dies kann mündlich, schriftlich, fernschriftlich, 
fernmündlich oder durch den Einsatz moderner Telekommunikationsmittel 
(e-Mail etc.) erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 
Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. 

 
(2) Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und 

Beschlussvorschläge zu übermitteln. Ergänzungen der Tagesordnung 
müssen, falls nicht ein dringender Fall vorliegt, bis zum siebten Tag vor der 
Sitzung mitgeteilt werden. 

 
(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle von dessen Verhinderung 

sein Stellvertreter kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem 
Ermessen aufheben oder verlegen. 
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§ 11 
Beschlussfassung 

 
(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß 

eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 
insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mit-
glied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der 
Stimme enthält. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tages-
ordnung, der nicht rechtzeitig angekündigt war, ist nur zulässig, wenn kein 
anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht. 
Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Falle Gelegen-
heit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemes-
senen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss wird 
erst wirksam, wenn keines der abwesenden Aufsichtsratsmitglieder inner-
halb der vom Vorsitzenden festgesetzten Frist widerspricht.  

 
(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle seiner 

Verhinderung, dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende bestimmt die Reihen-
folge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie 
die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet er, ob eine erneute Abstimmung in derselben Sitzung erfolgt. 

 
(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-

faßt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch für Wah-
len.  

 
(4) Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Ab-

stimmung über denselben Gegenstand der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 
wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. Dem stellvertre-
tenden Aufsichtsratsvorsitzenden steht das Zweitstimmrecht nicht zu.  

 
(5) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe 

durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch 
für die Abgabe der zweiten Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats.  

 
(6) Beschlüsse werden regelmäßig in Sitzungen gefasst. Außerhalb von Sit-

zungen ist eine Beschlussfassung durch schriftliche, telegraphische, fern-
mündliche, fernschriftliche Stimmabgabe, auch unter Einsatz moderner Te-
lekommunikationsmittel (Telefon- und Videokonferenzen, e-Mail), zulässig, 
wenn sie der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Verhinderungsfall des-
sen Stellvertreter aus besonderen Gründen anordnet.  
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(7) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb ei-

nes Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht 
werden.  

 
(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Aus-

schüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen 
Sitzung oder im Falle des § 11 Abs. 6 vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 12 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des 

Geschäftsjahres zahlbare Jahresvergütung in Höhe von € 30.000,--.  
 
(2) Die Vergütung beträgt für den Vorsitzenden das Dreifache und für seinen 

Stellvertreter das Eineinhalbfache der Vergütung nach Abs. 1. Richtet 
der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss ein, so erhält der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses, der nicht zugleich Vorsitzender oder stellver-
tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, ebenfalls das Eineinhalbfa-
che der Vergütung nach Abs. 1. 

 
(3) Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäfts-

jahres dem Aufsichtsrat angehören oder die in Abs. 2 bezeichneten 
Funktionen wahrgenommen haben, erhalten für jeden angefangenen 
Monat eine anteilige Vergütung.  

 
(4) Zusätzlich zu der Jahresvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichts-

rats für Sitzungen des Aufsichtsrats und eines seiner Ausschüsse, denen 
sie angehören, ein Sitzungsgeld in Höhe von € 3.000,-- pro Sitzungstag. 
Für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und eines seiner Aus-
schüsse, die am gleichen Tag stattfinden, wird das Sitzungsgeld nur 
einmal gezahlt. 

 
(5) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern auf Nachweis er-

forderliche Auslagen. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstat-
tet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatz-
steuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. 
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(6) Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen 
Versicherungsschutz; insbesondere schließt die Gesellschaft zugunsten 
der Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-Versicherung ab. 

 
 

§ 13 
Änderungen der Satzungsfassung 

 
Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung 
betreffen, zu beschließen. 
 

 
Fünfter Teil:  

Die Hauptversammlung 
 
 

§ 14 
Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in einer Stadt im 

Bundesgebiet mit mehr als 100.000 Einwohnern oder im Umkreis von 50 
Kilometern um den Sitz der Gesellschaft statt. 

 
(2) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu 

dessen Ablauf sich die Aktionäre gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung anzu-
melden haben, einzuberufen. Der Tag der Einberufung und der Tag der 
Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. 

 
 

§ 15 
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Stimmrechtsausübung 
 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs 
Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilten Adresse angemeldet haben. Die Anmeldung 
hat in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem in der Einberufung der 
Hauptversammlung näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deut-
scher oder englischer Sprache zu erfolgen. 

 
(2) Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform 
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(§ 126b BGB) durch das depotführende Institut erstellten besonderen 
Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache nach-
zuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten 
Tages vor der Versammlung beziehen und der Gesellschaft unter der in 
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung zugehen. Der Vorstand kann in der Einberufung 
eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorsehen. 

 
(3) Für die Fristberechnung gilt die gesetzliche Regelung. 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Haupt-

versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Be-
vollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 
oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. 
Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch, sind die näheren 
Einzelheiten in der Einberufung mitzuteilen. Jedoch sind Aktionäre, die 
gemäß Satz 1 an der Hauptversammlung teilnehmen, nicht berechtigt, ge-
gen die Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch einzulegen 
und/oder diese anzufechten. 

 
 

§ 16 
Stimmrecht 

 
(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.  
 
(2) Das Stimmrecht kann nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestim-

mungen durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Bevollmächtigt 
ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. Der Bevollmächtigte kann auch ein von 
der Gesellschaft benannter weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter 
sein. Die Einzelheiten werden zusammen mit der Einberufung zur Haupt-
versammlung bekannt gemacht. 

 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, 

auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 
elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 
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§ 17 
Leitung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung wird von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats gelei-

tet. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmit-
glied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat 
er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so leitet die Hauptversamm-
lung ein von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat gewähltes Auf-
sichtsratsmitglied.  

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Art, Reihenfol-

ge und Form der Abstimmungen. Er kann eine von der Ankündigung in der 
Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 
bestimmen. Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der 
Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Dabei soll sich der Vorsit-
zende von dem Ziel leiten lassen, die Hauptversammlung in angemessener 
und zumutbarer Zeit abzuwickeln. 

 
 
 

§ 18 
Beschlussfassung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas ande-
res vorschreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern 
nicht durch Gesetz etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist, die einfa-
che Mehrheit des vertretenen Grundkapitals.  

 
(2) Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag 

als abgelehnt.  
 
(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit 

nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen 
statt, die die höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimm-
zahl im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.  
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§ 19 
Übertragung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung darf der Öffentlichkeit in Ton und Bild übertragen 

werden. 
 
(2) Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats sowie in der Hauptversammlung der Versammlungsleiter.  
 

(3) Soll eine Übertragung erfolgen, so ist hierauf in der Einladung der Haupt-
versammlung hinzuweisen. 

 
(4) Die Teilnahme für Mitglieder des Aufsichtsrats an einer Hauptversammlung 

kann im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das Auf-
sichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Haupt-
versammlung wegen der Wahrnehmung eigener Dienstgeschäfte an der 
Teilnahme der Hauptversammlung verhindert ist. Die Entscheidung, in wel-
cher Weise eine Bild- und Tonübertragung erfolgt, trifft der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats. 

 
 

Sechster Teil: 
Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinnes 

 
 

§ 20 
Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats 
 
(1) Der Vorstand hat den Lagebericht und den Jahresabschluss sowie den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Ge-
schäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und unverzüg-
lich danach den Abschlussprüfern und dem Aufsichtsrat vorzulegen. 
Zugleich hat der Vorstand den Vorschlag für die Verwendung des Bilanz-
gewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen.  

  
(2) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jah-

resabschlusses den Jahresüberschuß, der nach Abzug der in die gesetzli-
chen Rücklagen einzustellenden Beträge und eines etwaigen Verlustvor-
trags verbleibt, ganz oder zum Teil in andere Gewinnrücklagen einzustel-
len, soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals 
nicht übersteigen oder nach Einstellung übersteigen würden.  
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§ 21 

Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung 
 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten 
des Geschäftsjahres über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns und über die 
Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung). 

 
(2) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung 

eine Verwendung des Bilanzgewinns im Wege der Sachausschüttung be-
schließen.  

 
 

§ 22 
Gründungsaufwand 

 
(1) Die mit der Gründung der Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH und 

der Eintragung im Handelsregister verbundenen Kosten und Steuern 
(Rechtsberatungs-, Notar- und Gerichtskosten) bis zum Betrag von insge-
samt € 1.300,00 hat die Gesellschaft übernommen. 

 
(2) Die mit dem Formwechsel und seiner Eintragung im Handelsregister ver-

bundenen Kosten und Steuern bis zu einem Betrag von insgesamt € 
30.000 trägt die Gesellschaft. 

 
 

- Ende der Satzung - 
 
 
 


